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Benachteiligung öffentlich-rechtlicher Medien in Thürin-
gen durch Internet- und Mobilfunkanbieter

Die gesellschaftliche Entwicklung geht mehr und mehr zu einer Multi-
Channel-Nutzung von Medien. Das heißt nichts anderes, als dass sich 
Menschen nicht mehr einem einzelnen Medium zuwenden, sondern pa-
rallel oder ergänzend Radio, Fernsehen, Zeitungen und Internet zu ihrer 
Information heranziehen. Mit ihren verschiedenen Angeboten gehen öf-
fentlich-rechtliche Medien auf dieses Bedürfnis ein.
Das Landesmediengesetz hat als wichtigen Grundsatz die  Aufrechter-
haltung einer Meinungsvielfalt. Dies kommt etwa darin zum Ausdruck, 
dass öffentlich-rechtlichen, privat-kommerziellen und privat-nichtkom-
merziellen Rundfunkanbietern gleichermaßen ein Zugang zu Kabelan-
lagen zu gewährleisten ist. Eine entsprechende Regelung für das Inter-
net gibt es bisher in Thüringen nicht: Große Internetserviceprovider und  
vor allem Mobilfunkanbieter erlauben sich seit einiger Zeit, bestimmte 
Onlinedienste und -angebote zu benachteiligen und andere, zumeist ge-
gen eine finanzielle Gegenleistung, zu bevorzugen. Dies geschieht in 
der Regel zu Ungunsten der öffentlich-rechtlichen sowie kleinen, nicht 
kommerziellen Medienanbieter.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche auf dem Gebiet Thüringens tätigen Internetservice- und/
oder Mobilfunkprovider sperren, beschränken, verlangsamen oder 
beschleunigen einzelne Onlinedienste und Internetangebote gegen-
über anderen beziehungsweise lassen diese nur gegen ein erhöhtes 
Entgelt zu?

2. Wie erfolgt technisch bei den unter Frage 1 genannten Providern 
die jeweilige Beeinträchtigung von Onlinediensten und Internetan-
geboten?

3. In welchen Fällen sind davon die Internetangebote des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks negativ betroffen?

4. Wie verträgt sich nach Auffassung der Landesregierung eine solche 
Benachteiligung von bestimmten Onlinediensten und -angeboten  mit 
dem im Landesmediengesetz enthaltenen Grundsatz einer offenen 
Medienlandschaft und Meinungsvielfalt?

König

Druck: Thüringer Landtag, 9. April 2013

Thüringer LandTag
5. Wahlperiode

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten König (DIE LINKE)

2965


	Benachteiligung öffentlich-rechtlicher Medien in Thürin
	gen durch Internet- und Mobilfunkanbieter
	Ich frage die Landesregierung:


